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Praambel

Die Osterreichische Bundesregierung bekennt sich im Rahmen der ,Breitbandstrategie
2030 zur integrierten Planung von fixem und mobilem Ausbau der
Kommunikationsinfrastruktur hin zu gigabitfahigen Netzen unter Einsatz von o6ffentlichen
Mitteln in Gebieten, die von Marktversagen betroffen sind. Ein engmaschiges Glasfasernetz
in Verbindung mit einer universell verfligbaren mobilen Versorgung ermdglicht es jeder
Birgerin und jedem Birger, jedem Unternehmen und allen 6ffentlichen Einrichtungen, die
Chancen und technischen Moglichkeiten der Digitalisierung tberall im Land zu gleichen
Bedingungen zu nutzen.

Die Sonderrichtlinie des Bundes Breitband Austria 2030: OpenNet (BBA2030:0N) bildet die
Grundlage, um ein koordiniertes und kooperatives Vorgehen bei kommunalen
Tiefbauarbeiten weiter zu forcieren und durch Stimulierung von Ilangerfristigen
groBrdumigen Investitionen die Voraussetzungen flr einen kostenginstigen Ausbau von
Gigabit-fahigen Breitbandnetzen zu ermdglichen.

Ein BiUndel an Forderungsinstrumenten soll bis 2030 einen wettbewerbsorientierten und
technologieneutralen  Ausbau von  nahezu  flachendeckenden  gigabitfahigen
Kommunikationsinfrastrukturen  entlang gesamtwirtschaftlicher ~ Handlungsstrange
unterstitzen. Dartber hinaus soll zur Starkung des Wirtschaftsstandortes Oberdsterreich
im Rahmen der ,#UPPER VISION 2030“ besonders der Breitbandausbau mit
symmetrischen Gigabit-fahigen Zugangsnetzen in Oberdsterreich vorangetrieben werden.

Im Rahmen der vorliegenden ,BBA2030: OpenNet 4. Ausschreibung O6. Lickenschluss®
Richtlinie des Landes Oberosterreichs soll das Forderprogramm BBA2030:0ON der
Bundesregierung beim Ausbau von gigabitfahigen Kommunikationsinfrastrukturen entlang
gesamtwirtschaftlicher Handlungsstrange in bisher noch nicht entsprechend ausgebauten
Regionen weiter verstarkt und der Ausbau nachhaltiger Hochleistungsinfrastruktur
unterstitzt werden. Durch diese strategische MaRnahme wird die ErschlieBung
Oberosterreichs mit Glasfasernetzen, vor allem die ,last mile® zum Endverbraucher,
zusatzlich beschleunigt.

Zielsetzung

Ziel dieses Forderprogramms ist es, die Investitionen in leistungsstarkes Breitbandinternet
zu fordern, um das Ziel einer umfassenden Verflgbarkeit von symmetrischen Gigabit-
Zugangen anhand von gigabitfahiger Kommunikationsinfrastrukturen in bisher noch nicht
entsprechend ausgebauten Regionen zu unterstlitzen, um gemeindetbergreifend
bestehende Versorgungsliicken zu schlieen. Diese noch nicht entsprechend ausgebauten
Regionen ergeben sich aus der Forderkarte im Rahmen der BBA2030: OpenNet 4.
Ausschreibung O06. Lickenschluss.

Die Forderung dieser Richtlinie umfasst Investitionen in die passive physische Infrastruktur
fur die Errichtung von Open Access Netzen in bisher noch nicht entsprechend ausgebauten
Regionen, mit dem Ziel einer Verdoppelung der bestehenden Download- und Upload-
Geschwindigkeit.
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Rechtsgrundlagen

Die beihilferechtliche Grundlage dieser Richtlinie ist die Sonderrichtlinie: BBA2030:
OpenNet in der jeweils geltenden Fassung, GZ2026-0.116.092 (BMWKMS/BBA2030) und
wurde mit Beschluss SA.63172 vom 21. M&rz 2022 von der Europaischen Kommission als
mit dem  Binnenmarkt vereinbar erklart und ist auf Grundlage des
Telekommunikationsgesetzes 2021 (TKG 2021) erlassen.

Samtliche Bestimmungen der Sonderrichtlinie BBA2030:ON haben auch fiir die vorliegende
Richtlinie in Inhalt und Umfang Gultigkeit, soweit in der gegensténdlichen Richtlinie nichts
anderes festgelegt wird.

Forderungsgegenstand

Gegenstand der Férderung im Rahmen dieser Richtlinie sind Investitionsvorhaben in die
passive physische Infrastruktur fiir die Errichtung von Open Access Netzen, mit dem Ziel
einer Verdoppelung der bestehenden Download- und Upload-Geschwindigkeit. Diese
Verdoppelung fuhrt gemall BEREC BoR(20)165 vom 1. Oktober 2020 zu einer unter
Spitzenlastbedingungen zuverlassig erreichbaren Geschwindigkeit der Endkundenprodukte
von mindestens 100 Mbit/s symmetrisch.

Forderungsempfanger

Forderungswerberin bzw. Férderungswerber im Sinne dieser Richtlinie sind Bewerberinnen
bzw. Bewerber um Zuwendungen im Sinne des § 3 TKG 2021, die Betreiberin bzw.
Betreiber von Kommunikationsnetzen im Sinne des § 4 Z 25 TKG 2021 sind.

Die Forderungswerberin bzw. der Férderungswerber ist auf keinem Endkundenmarkt fur
elektronische Kommunikationsdienste vertreten.

Im Ubrigen gilt Punkt 4.3. der Sonderrichtlinie BBA2030:ON mit der Ausnahme, dass keine
Forderantrage von Konsortien und Ko-Investitionen zulassig sind.

Forderungsvoraussetzungen

Fur die Anerkennung der Kosten im Rahmen der gegensténdlichen Richtlinie sind folgende
Voraussetzungen zu erfillen:

Der Abschluss eines Forderungsvertrages mit der Abwicklungsstelle des Landes gemaR
der Sonderrichtlinie des Bundes (BBA2030:0ON) im Rahmen der BBA2030: OpenNet 4.
Ausschreibung O06. Lickenschluss.

Im Rahmen dieser Richtlinie wird ein Schluss von Liucken in der Versorgung mit
leistungsstarkem Breitbandinternet bei gleichzeitiger Flachendeckung verfolgt.

Forderbar sind nur jene Kosten, die unmittelbar mit der geforderten Leistung in
Zusammenhang stehen und in jenem Ausmal, indem sie zur Erreichung des
Forderungsziels unbedingt erforderlich sind. Das sind alle dem geférderten Vorhaben
zurechenbaren Auszahlungen bzw. Aufwendungen, die direkt, tatsachlich und zusatzlich
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zum herkdmmlichen Betriebsaufwand wéhrend der Dauer des geférderten Vorhabens
entstehen. Vorarbeiten wie z.B. die Einholung von Genehmigungen oder die Erstellung von
allgemeinen Durchfihrbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn des Vorhabens.

Als frihester Zeitpunkt fiir die Kostenanerkennung gilt das Datum der Einreichbestatigung
bei der Osterreichischen Forschungsforderungsgesellschaft mbH (FFG). Das Investitions-,
Finanzierungs- und Betriebsrisiko verbleibt bei der Forderungsnehmerin bzw. dem
Forderungsnehmer.

Forderbare Aufwendungen sind von der Férderungsnehmerin bzw. dem Forderungsnehmer
mit geeigneten und den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Originalbelegen bzw.
elektronischen Belegen auf Ersuchen nachzuweisen. Im Falle von elektronischen Belegen
ist der Zugang zum System auf Ersuchen zur Verfiigung zu stellen. Externe Kosten sind auf
Ersuchen durch Rechnungen zu belegen, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Sind nur Teile von Aufwendungen forderbar, ist auf dem Beleg eine Aufteilung -
gegebenenfalls unter Verwendung eines plausiblen Schliissels — vorzunehmen.

Die maximal férderbaren Kosten je neu erschlossenem Haushalt (siehe Punkt 3.1 des in
Punkt 7 der Sonderrichtlinie BBA2030:ON angefiihrten Bewertungshandbuchs in der
jeweils aktuellen Version) betragen Euro 12.000 netto exkl. USt. Die maximal forderbaren
Kosten je Vorhaben betragen Euro 1.500.000 netto exkl. USt.

Jedes nach dieser Richtlinie forderbare Vorhaben muss zumindest 20 Haushalte, aber
maximal 125 Haushalte umfassen. Ein Vorhaben kann auch den Lickenschluss von
Haushalten in mehreren Gemeinden umfassen.

Die Foérderungen im Rahmen dieser Richtlinie werden ausschlieZlich unter der Bedingung
gewahrt, dass das zu fordernde Projekt im Rahmen BBA2030: OpenNet 4. Ausschreibung
0O06. Luckenschluss eingereicht und auf Grundlage einer  begriindeten
Forderungsempfehlung der Abwicklungsstelle durch den Bundesminister fur Wohnen,
Kunst, Kultur, Medien und Sport gewahrt wurde. Das Land Obergsterreich folgt der
Forderungsgewahrung des Bundes.

Der Netzausbau muss mittels einer durchgangigen Streckenfilhrung mit Glasfasern von
den aktiven Netzknoten bis zu den Endkundenanschlissen erfolgen (Point-to-Point (P2P)).

Art und Hohe der Férderung

Die Forderung im Rahmen dieser Richtlinie wird in Form von nicht rtckzahlbaren
Zuschiissen gewahrt.

Der Forderungssatz im Rahmen der BBA2030: OpenNet Sonderrichtlinie betragt abhangig
von der Flachendeckung bis zu 65 % der forderungsfahigen Kosten (siehe Punkt 4.6 der
Sonderrichtlinie).

Die Forderung der Investitionskosten in die passive physische Infrastruktur fir die
Errichtung von Open Access Netzen im Rahmen der zugrundeliegenden Richtlinie betragt
max. 20 % der einmaligen vom Forderwerber bzw. von der Forderwerberin getragenen
Investitionskosten (Errichtungs- und Herstellungskosten).

Der kumulierte Forderungssatz des Bundes- und Landesrichtlinien betragt somit maximal
85 %.
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Das Land Oberdsterreich tbernimmt im Rahmen der BBA2030: OpenNet 4. Ausschreibung
00. Luckenschluss auch den kompletten Forderungssatzes des Bundes.

Das Forderprogramm im Rahmen der vorliegenden Richtlinie ist mit maximal € 15 Mio.
zzgl. Abwicklungskosten begrenzt. Eine Erhdhung der Gesamtsumme ist mit Beschluss der
OO0 Landesregierung mdoglich, sofern die zusatzlichen Mittel im laufenden Budget
vorhanden sind bzw. vom O0. Landtag zur Verfigung gestellt werden.

Antragstellung und Verfahren

Das Land Oberosterreich beauftragt die Osterreichische Forschungsforderungsgesellschaft
mbH (FFG) mit der Durchfiuhrung und Abwicklung der Forderfalle nach der
gegenstandlichen Richtlinie.
Die FFG ist damit die Abwicklungsstelle des Landes Oberfsterreich im Rahmen der
gegenstandlichen Richtlinie.

Die Projekteinreichung (“Férderantrag”) ist ausschliellich Uber eine von der FFG
bereitgestellte elektronische Anwendung und vor Ablauf der Einreichfrist mdglich. Der
Ablauf der Forderungsgewahrung erfolgt gemald den Bestimmungen der Sonderrichtlinie
BBA2030:ON (Punkt 7).

Die Entscheidung (ber die Gewahrung einer Férderung oder die Ablehnung eines
Ansuchens erfolgt durch den Bundesminister fir Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
auf Grundlage einer begrindeten Forderungsempfehlung der Abwicklungsstelle. Das Land
Oberosterreich folgt der Forderungsgewahrung des Bundes.

Der Genehmigungszeitraum erstreckt sich bis zum 31. Dezember 2026, der
Auszahlungszeitraum bis zum 31. Dezember 2032. Der Férderungsbetrag wird geman den
Bestimmungen des Fordervertrags auf das angegebene Konto des Forderwerbers bzw. der
Forderwerberin Uberwiesen.

Allgemeine Bestimmungen

Der ortliche Geltungsbereich des Forderungsprogrammes nach Maf3gabe dieser Richtlinie
ist das Bundesland Oberdsterreich.

Die im Rahmen dieser Richtlinie gewahrten Forderungsmittel sind zur Ganze
rickzuerstatten, wenn der/die Férderungswerber/in den Férderungsbeitrag widmungswidrig
verwendet. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Férderung auf Grund wissentlich
unrichtiger, unvollstdndiger oder wahrheitswidriger Angaben erlangt wurde.
Das Land Oberdsterreich als Fordergeber behalt sich vor, eine Uberpriifung der
Verwendung der Foérderung und des geférderten Vorhabens durch seine Organe bzw.
Beauftragte vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen.

Soweit in der vorliegenden Richtlinie nicht spezielle Regelungen getroffen sind, gelten die
Bestimmungen Uber die Einstellung und Rickforderung der Forderung in der
Sonderrichtlinie BBA2030:ON (Punkt 8.4.).
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Der/die Forderungswerber/in ist verpflichtet, auf Verlangen der Abwicklungsstelle
Jahresabschliisse vorzulegen sowie alle Auskiinfte zu erteilen, die mit dem Vorhaben in
Zusammenhang stehen, Einsicht in Biicher und Belege sowie in sonstige zur Uberpriifung
des Forderungsvorhabens dienende Unterlagen zu gestatten und eine Besichtigung an Ort
und Stelle zuzulassen. Der/Die Forderungswerber/in ist zudem verpflichtet, sdmtliche
Unterlagen Uber das geforderte Vorhaben zehn Jahre ab Ende des Jahres der
Endauszahlung der Forderung sicher und tberprufbar aufzubewahren. Nach Abschluss des
Projekts gemal Sonderrichtlinie des Bundes BBA2030:ON hat der/die Forderungswerber/in
im Zuge der Forderendabrechnung eine vollstandige Dokumentation der gesamten
errichteten Infrastruktur in elektronischer Form an die Abwicklungsstelle zu Gbermitteln.

Die Gewahrung von Zuschiissen im Rahmen dieses Forderprogrammes aus Mitteln des
Landes Oberdsterreich erfolgt nach Maf3gabe der im jeweiligen Landesvoranschlag hiefur
zur Verfigung gestellten Mittel.

Auf die Gewadhrung eines Forderungsbetrages besteht kein Rechtsanspruch.

Datenverarbeitung bzw. Datenveroffentlichung

Die zur Erledigung des Forderansuchens erforderliche Verarbeitung personenbezogener
Daten basiert auf vertraglicher Basis (Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO1). Die Verarbeitungen
gemal 8§ 9 Z. 2. bis 7. basieren auf der Erfullung rechtlicher Verpflichtungen, denen das
Land Oberdsterreich unterliegt bzw. auf einem Uberwiegenden berechtigten Interesse des
Landes Oberdsterreich an der jeweiligen Verarbeitung.

Die Aufbewahrungsdauer dieser Daten ergibt sich zum einen aus speziellen gesetzlichen
Bestimmungen bzw. aus den jeweiligen Skartierungsvorschiften. Die 06. Landesverwaltung
hat gemalR 8§ 3 O0. Archivgesetz, LGBI. Nr. 83/2003 in der geltenden Fassung, alle
Unterlagen, die sie nicht mehr standig bendétigt, nach Ablauf einer durch die
Organisationsvorschriften (Skartierungsvorschriften) festgelegten Frist oder spatestens
nach 30 Jahren dem O6. Landesarchiv zur Ubernahme (Priifung der Archivwirdigkeit)
anzubieten (Maximalfristen).

Nach den Art. 15 ff DSGVO besteht grundsétzlich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Ldschung, Einschrankung der Verarbeitung, Widerspruch sowie in bestimmten Fallen auf
Datenubertragbarkeit.

Fur allfallige Beschwerden ist die dsterreichische Datenschutzbehérde (Barichgasse 40-42,
1030 Wien) zustandig.

Die im Forderansuchen enthaltenen und bei dessen Erledigung sowie der Abwicklung und
Kontrolle der Forderung anfallenden und verarbeiteten personenbezogenen Daten kdnnen
unter Wahrung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)?! in der
geltenden Fassung, an
a) den Rechnungshof fur Prifungszwecke (gemafll § 4 Abs. 1 Rechnungshofgesetz
1948),

1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz
naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
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b) den O4. Landesrechnungshof fir Prifungszwecke (gemaf 8§ 6 Abs. 3 O0. Landes-
rechnungshofgesetz 2013),

c) die Organe der EU fir Kontrollzwecke (insb. gemaf Art. 4 Abs. 3 EUV und Art. 287
Abs. 3 AEUV),

d) die zustandigen Organe des Bundes,

e) die zustandigen Landesstellen,

f) andere  Forderungsstellen auf  Anfrage, insoweit dies fir deren
Koordinationsaufgaben erforderlich ist, sowie an

g) Dritte zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftlichen Analysen und
Berichte Uber die Auswirkung der Forderung - unter Wahrung von Geschafts- und
Betriebsgeheimnissen —

Ubermittelt werden.

Die Datentibermittlung an die Empfanger gemaf lit d) bis g) dieses Absatzes beruht aus
datenschutzrechtlicher Sicht auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse an
der Ubermittlung dieser Daten an die genannten Empfanger liegt in der Koordination und
Wirkungsuberprifung des Forderwesens im Sinne einer zweckmaliigen, sparsamen und
wirtschaftlichen o6ffentlichen Gebarung bzw. bei kofinanzierten Forderungen im
notwendigen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Forderstellen.

Name und Adresse der Forderungsempfangerinnen und Foérderungsempfanger sowie
Zweck, Art und Hohe der Férderung werden ab einem Forderbetrag von 2.000 Euro,
sofern die OO&. Landesregierung nicht bestimmte FérderungsmalRnahmen davon
ausnimmt, in Forderberichte aufgenommen und im Internet veréffentlicht. Das berechtigte
Interesse an der Veréffentlichung dieser Daten im Internetforderbericht liegt in der
transparenten Information der Offentlichkeit und der Organe des Landes (ber die
Verwendung von Fordermitteln. Aus datenschutzrechtlicher Sicht beruht die Verarbeitung
dieser Daten damit auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Name und Adresse der Foérderungsempfangerinnen und Férderungsempfanger sowie
Branche, Art und Inhalt des Projektes, Gesamt- und férderbare Projektkosten, Art und
Hohe der Forderung und die programmbezogenen Indikatoren kdnnen fir eventuelle
Berichte im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts an die Wettbewerbsbehorde, bei EU-
kofinanzierten Projekten eventuell auch an die im Zusammenhang mit der Begleitung der
Zielprogramme bzw. der Gemeinschaftsinitiativen eingesetzten Begleitausschisse und an
die zustandigen EU-Finanzkontrollinstitutionen fur EU-Strukturfondsmittel weiter gegeben
werden. Diese Weitergabe ist zur Erfullung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich, denen
das Land Oberdsterreich unterliegt.

Gemal § 8 Abs. 2 bis 4 des 06. Landesrechnungshofgesetzes 2013, LGBI.Nr. 62/2013 in
der geltenden Fassung, werden allfallige Prafungsberichte des Landesrechnungshofes
den betreffenden Organen des Landes sowie der Offentlichkeit zur Kenntnis gebracht.

Gemall § 15 Abs. 9 des Rechnungshofgesetzes 1948, BGBI.Nr. 144/1948 in der
geltenden Fassung, werden allfallige Prifungsberichte des Rechnungshofes den
betreffenden Organen des Landes sowie der Offentlichkeit zur Kenntnis gebracht.

Das Land Oberdsterreich Ubermittelt nachstehende Daten der
Forderungsempfangerinnen und Férderungsempfanger an den Bundesminister bzw. die
Bundesministerin fir Finanzen als Verantwortlichen bzw. Verantwortliche der nach dem
Bundesgesetz lber eine Transparenzdatenbank (Transparenzdatenbankgesetz 2012 —
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TDBG 2012, BGBI. | Nr. 99/2012 in der geltenden Fassung) eingerichteten
Transparenzdatenbank?:
a) Wenn der Leistungsempfanger bzw. die Leistungsempfangerin oder der bzw. die
Leistungsverpflichtete eine naturliche Person ist
= das verschlusselte bereichsspezifische Personenkennzeichen (vbPK-ZP-
TD) fur die Verwendung in der Transparenzdatenbank sowie
= das verschlisselte bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche
Statistik (vbPK-AS);
b) Wenn der Leistungsempfanger bzw. die Leistungsempfangerin oder der bzw. die
Leistungsverpflichtete keine nattrliche Person ist
= die Firma oder eine sonstige Bezeichnung des Leistungsempféngers bzw.
der Leistungsempfangerin oder des bzw. der Leistungsverpflichteten und
= die Stammzahl gemal § 6 Abs. 3 E-Government-Gesetz - E-GovG, BGBI. |
Nr. 10/2004 in der geltenden Fassung, oder einen Ordnungsbegriff, mit
dem diese Stammzahl ermittelt werden kann;

c) die eindeutige Zuordnung der Leistung zu einem Leistungsangebot entsprechend
der Transparenzdatenbank-Leistungsangebotsverordnung, BGBI. 1l Nr. 71/2013 in
der geltenden Fassung;

d) die Hohe der Aus- oder Rickzahlung einer Leistung im Sinne des 8 4 Abs. 1 Z 1
lit. a, c und d TDBG 2012 in Euro;

e) den Zeitpunkt oder den Zeitraum, fir den die Leistung im Sinne des 84 Abs. 1 Z 1
lit. a, c oder d TDBG 2012 ausgezahlt wird;

f) das Datum der Aus- oder Rickzahlung der Leistung im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1
lit. a, c oder d TDBG 2012;

g) die eindeutige Bezeichnung der leistenden Stelle und

h) die Angabe, ob die Leistung in den Anwendungsbereich des EU-Beihilferechts im
Sinne des Art. 107 und 108 AEUV (Vertrag Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union, BGBI. Il Nr. 86/1999 in der geltenden Fassung) fallt, wenn
es sich dabei um eine ,De-minimis“-Beihilfe handelt.

Nicht Ubermittelt werden Daten in Zusammenhang mit Fdrderungen, die nicht durch
zivilrechtlichen Foérderungsvertrag, sondern mit den Mitteln des offentlichen Rechtes
(Bescheid) gewahrt werden, sowie besondere Kategorien von personenbezogenen Daten
im Sinne des Art 9 DSGVO (personenbezogene Daten, aus denen die rassische und
ethnische  Herkunft, politische Meinungen, religibse oder weltanschauliche
Uberzeugungen oder die Gewerkschaftszugehorigkeit hervorgehen, sowie genetische
Daten, biometrische Daten zur eindeutigen ldentifizierung einer natlrlichen Person,
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer
natlrlichen Person). Die Daten der natirlichen Personen werden nicht mit Klarnamen,
sondern ausschlielich durch Verwendung des bereichsspezifischen
Personenkennzeichens tbermittelt und in der Transparenzdatenbank verarbeitet.

Diese Daten werden in der Transparenzdatenbank gespeichert und kdnnen von
abfrageberechtigten Stellen gemaR § 32 Abs. 5 und 6 TDBG 2012 zur Uberpriifung des
Vorliegens der flr die Gewéahrung, die Einstellung oder die Rickforderung einer Leistung
erforderlichen Voraussetzungen (Uberprifungszweck) abgefragt werden. Eine Abfrage ist
auch durch den datenschutzrechtlich Verantwortlichen der Transparenzdatenbank zur
Beantwortung eines an ihn gerichteten Verlangens zur Auskunftserteilung zulassig. Uber
erfolgte Abfragen kann sich jede betroffene Person nach vorheriger elektronischer
Identifikation am Transparenzportal (transparenzportal.gv.at) informieren. Zur Auswertung

2 samtliche in Punkt 10.7. verwendete Bezeichnungen sind im Sinne der Begrifflichkeiten des TDBG 2012 zu verstehen



10.8.

11.

10

fur statistische, planerische und steuernde Zwecke (Steuerungszweck) konnen die Daten
an die Bundesanstalt ,Statistik Osterreich® nach naherer Regelung in
§ 34 TDBG 2012 ubermittelt werden.

Informationen zum Verantwortlichen der Transparenzdatenbank:
Bundesminister fur Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien;
https://www.bmf.gv.at/kontakt.htmI?0

Rechtsgrundlage fir die Verarbeitung der Daten in der Transparenzdatenbank sind das
TDBG 2012 und die dazu ergangenen Verordnungen, insbesondere die
Transparenzdatenbank-Leistungsangebotsverordnung; die Verarbeitung erfolgt zu den
dort normierten Zwecken. Aus datenschutzrechtlicher Sicht beruht die Verarbeitung der
Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die berechtigten Interessen an der Ubermittlung der
Daten an die Transparenzdatenbank des Bundes liegen in der Uberprifung des
effizienten Einsatzes offentlicher Mittel sowie der Vermeidung von Doppelférderungen
und von Férderungsmissbrauch.

Die Daten werden in der Transparenzdatenbank drei3ig Jahre gespeichert, um fir
Auswertungen und statistische Zwecke verfugbar zu sein. Fir Abfragen durch die
betroffene Person selbst, den datenschutzrechtlich Verantwortlichen sowie durch eine
abfrageberechtigte Stelle stehen sie zehn Jahre zur Verfigung.

Die gegenuber dem Verantwortlichen der Transparenzdatenbank bestehenden Rechte
auf Auskunft, Berichtigung, Loschung und Einschrankung der Verarbeitung ergeben sich
aus der DSGVO in Verbindung mit dem TDBG 2012. Die diesbezigliche Information
erfolgt unter www.transparenzportal.gv.at und unter www.bmf.gv.at. Far allfallige
Beschwerden ist die Osterreichische Datenschutzbehérde (Barichgasse 40-42, 1030
Wien) zustandig.

Der Datenaustausch zwischen dem Land Oberdsterreich und der FFG wird gesondert
vertraglich geregelt.
Laufzeit

Die Richtlinie BBA2030: OpenNet 4. Ausschreibung O06. Lickenschluss in der vorliegenden
Fassung tritt mit 01. Juni 2026 in Kraft.

KommR Markus Achleitner
Wirtschafts-Landesrat


https://www.bmf.gv.at/kontakt.html?0

	1. Präambel
	2. Zielsetzung
	3. Rechtsgrundlagen
	4. Förderungsgegenstand
	5. Förderungsempfänger
	6. Förderungsvoraussetzungen
	7. Art und Höhe der Förderung
	8. Antragstellung und Verfahren
	9. Allgemeine Bestimmungen
	10. Datenverarbeitung bzw. Datenveröffentlichung
	11. Laufzeit

